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Von den Nachbarn lernen?
Deregulierung und Re-Regulierung in den Niederlanden und
Großbritannien

Von Max Koch

Die Wettbewerbsorientie-
rung hat mehr Wachstum

gebracht – der Preis ist eine
entsolidarisierte, vielfältig

gespaltene und polarisierte
britische Gesellschaft.

    In der „Standortdebatte“ werden
Deregulierung und Einschnitte bei den
staatlichen Sozialausgaben  meist als einzige
Handlungsoption gesehen, die nationalen
Regierungen zur Verfügung steht. Doch die
These vom sozialen und ökologischen Ab-
senkungswettlauf der Nationalstaaten
bleibt  unbelegt, wenn nicht gezeigt wird,
dass die arbeitsmarkt- und sozialpolitischen
Reformen seit den späten siebziger Jahren in
der Tat auf bloße Deregulierung hinausge-
laufen sind und einseitig Kapitalinteressen
gedient haben. Die Möglichkeit, dass Dere-
gulierung in Reregulierung umschlagen und
sich ein postfordistischer Prosperitätspakt
unter Einschluss der Gewerkschaften her-
ausbilden könnte, bleibt zumeist ausgeblen-
det. Der Europäischen Union bieten sich für
neue Wachstumsmodelle insgesamt ganz
andere Möglichkeiten als den vom Welthan-
del teilweise oder ganz ausgegrenzten Regi-
onen Lateinamerikas oder Afrikas.  In Europa
sind die Niederlande und Großbritannien
Vorreiter tiefgreifender Reformen von Ar-
beitsmarkt und Wohlfahrtsstaat. Dabei ver-
folgen beide sehr unterschiedliche Entwick-
lungsrouten. Dies bietet Nachzüglern wie
Deutschland die Chance, von ihren Erfahrun-
gen zu lernen.

Großbritannien
Großbritannien verfolgt seit den achtziger
Jahren eine kapital- und angebotsorientier-
te Wachstumsstrategie, deren Kern es ist, die
arbeitsmarktpolitische Regulation von der
gesellschaftlichen auf die individuelle und
die Unternehmensebene zu verlagern. Heu-
te machen „Vereinbarungen, die mehr als ei-
nen Arbeitgeber betreffen (multi-employer-
contracts) ... nur noch ein Viertel aller Verträ-
ge aus.“ (DIW-Wochenbericht 44/97: 862)
Eine wichtige Etappe bei der Individualisie-
rung der industriellen Beziehungen war die
von den konservativen Regierungen betrie-
bene Entmachtung  der Gewerkschaften.
Diese begann mit der Aufhebung der Immu-
nität von Gewerkschaftsfunktionären (Shop
Stewards), die Solidaritätsstreiks in anderen
Betrieben organisierten (Secondary Picke-
ting). In weiteren Gesetzesnovellen wurde
die Definition des Arbeitskampfs auf Ausein-

andersetzungen zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern um Arbeitsentgelte und
Arbeitsbedingungen verengt (Klodt 1998).
Politisch motivierte Streiks und Solidaritäts-
streiks waren nicht mehr zulässig. Zudem
konnten nun die Gewerkschaftsorganisatio-
nen selbst und nicht mehr nur die Shop Ste-
wards zivilrechtlich zur Verantwortung gezo-
gen werden. Schließlich war vor der Regie-
rungsübernahme der Konservativen die Po-
sition der Gewerkschaften in vielen Betrie-
ben so stark gewesen, dass sie zu Closed
Shops erklärt wurden, zu denen nur Gewerk-
schaftsmitglieder Zugang hatten. Nach 1979
wurde der Erklärung eines Betriebs zum
Closed Shop ein 80prozentiges Quorum in
einer Urabstimmung vorgeschrieben. Zu-
sätzlich erhielten Arbeitnehmer Kündi-
gungsschutz, die in ei-
nen Closed Shop ein-
traten, sich nach Un-
terzeichnung des Ar-
beitsvertrages aber
weigerten, einer Ge-
werkschaft beizutre-
ten. Wurden sie trotz-
dem entlassen, stand
ihnen eine Entschädi-
gung von 10.000
Pfund zu, für die die
Gewerkschaft haftete. Die Closed Shops
spielen heute keine Rolle mehr.
Zur Reaktivierung der Marktkräfte sollte
auch die Privatisierung öffentlicher Unter-
nehmen – vor allem British Telecom und Bri-
tish Gas Corporation – beitragen. Bis zum
Ende der achtziger Jahre ging der Anteil der
in öffentlichen Unternehmen beschäftigten
Arbeitskräfte an der Gesamtbeschäftigung
von 8% auf 4% zurück, und der Beitrag dieser
Unternehmen zum Bruttoinlandsprodukt
sank von 10% auf 5%.
Die seit 1997 regierende New Labour Regie-
rung hat unter Tony Blair einen New Deal in
der Wirtschafts- und Sozialpolitik begonnen,
dessen erklärtes Ziel es ist, die mitunter de-
saströsen sozialen Auswirkungen zu korri-
gieren ohne die marktorientierte Entwick-
lungsstrategie zu verlassen. So wurden die
von Margaret Thatcher abgeschafften Wage
Councils, welche ursprünglich die Aufgabe

gehabt hatten, gravierende Einkommensun-
gleichheiten zu entschärfen, zwar nicht
wieder eingeführt, aber ein gesetzlicher
Mindestlohn etabliert. Überdies unter-
schrieb man die Sozialcharta der Europäi-
schen Union. Die Hauptdimensionen des
New Deal sind:
• die Modernisierung des Steuer- und Ab-
gabensystems: Making Work Pay;
• die Beschäftigungspolitik: Schaffung ei-
ner neuen Balance zwischen sozialen Min-
deststandards und ökonomischer Wettbe-
werbsfähigkeit: Fairness at Work;
• Reform der Arbeitslosen- und Sozialver-
sicherung: Welfare to Work.
Die Modernisierung des Steuer- und Abga-
bensystems zielt darauf, Arbeit für Arbeitslo-
se finanziell attraktiver zu machen, die Ver-

bindung von Kinder-
und Altenbetreuung
mit Erwerbsarbeit zu
erleichtern und die
Beschäftigungsrate
zu erhöhen, indem
Arbeitslose bei Strafe
des Entzugs ihrer
Leistungen zur Auf-
nahme von Arbeit
oder Qualifikations-
maßnahmen ver-

pflichtet werden (Employability). Bei der pas-
siven Arbeitsmarktpolitik knüpft New La-
bour nahtlos an die vorhergehende Regie-
rung an. Insbesondere hielt man an der Job-
seekers Allowance fest, die die Lohnersatz-
leistungen von der vorherigen Beitragsein-
zahlung entkoppelt, auf geringem Niveau
vereinheitlicht und auf sechs Monate redu-
ziert. Die Bezugsberechtigung von Arbeitslo-
sengeld wurde sogar noch enger als zuvor
an das Engagement der Arbeitslosen bei der
Arbeitsplatzsuche geknüpft. Die Ausgaben
für aktive Arbeitsmarktpolitik gemessen am
Bruttoinlandsprodukt bleiben im europäi-
schen Vergleich niedrig.
Die gesellschaftlichen Auswirkungen der
Wirtschafts- und Sozialpolitik der achtziger
und neunziger Jahre sind zwiespältig.
Einerseits ist es zu einem bedeutenden Rück-
gang der Arbeitslosigkeit und zu einem sub-
stanziellen Beschäftigungswachstum ge-
kommen, so dass die Arbeitslosenquote im
Jahresdurchschnitt 2001 bei 5,1% lag. Auf der
anderen Seite besteht unter Experten Einig-
keit darüber, dass dieser Beschäftigungszu-
wachs – der Wiedereinführung des Mindest-
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lohns zum Trotz – durch zunehmende Ein-
kommensungleichheit und wachsende Ar-
mut erkauft wurde. Nach Angaben von Wal-
ker & Walker (1997) hat sich zwischen 1979
und 1994 die Zahl der Working Poor – der ar-
beitenden Armen – von 1.710.000 auf
4.360.000 erhöht. Damit ist rund ein Fünftel
der ökonomisch aktiven Bevölkerung – sei es
in abhängiger Beschäftigung oder im sich
ausweitenden  Bereich der Selbstständigen –
arm. Die stärkere Wettbewerbsorientierung
hat zwar für mehr Wachstum gesorgt – der
Preis aber ist eine entsolidarisierte, vielfältig
gespaltene und polarisierte Gesellschaft.

Die Niederlande
Auch das niederländische Wirtschafts- und
Sozialmodell befand sich zu Beginn der
achtziger Jahre in einer Krise. Die Wachs-
tumsraten von Bruttoinlandsprodukt und
Produktivität waren zurückgegangen. Die
Arbeitslosigkeit lag  über 10%. Anders als in
Form eines „Klassenkampfs von oben“ wie in
Großbritannien reagierte man dort jedoch
im Rahmen des bewährten Poldermodells.
Nach wie vor werden grundlegende Verän-
derungen der arbeitsmarkt- und sozialpoliti-
schen Regulation in den zentralen Gremien
der Arbeitsmarktparteien STAR (Stichting
von de Arbeid) und SER (Sociaal Economi-
sche Raad) verabschiedet, während die kon-
krete Umsetzung dieser allgemeinen Richtli-
nien dezentralisiert wurde, um spezifischen
Bedürfnissen einer Branche oder eines Be-
triebs stärker Rechnung zu tragen. Die neue
Wachstumsstrategie läuft im Kern auf indivi-
duelle Arbeitszeitverkürzung und eine Mo-
dernisierung des Sozialstaats hinaus. Das
inzwischen berühmte Abkommen von Was-
senaar (1982) wurde von allen Arbeitsmarkt-
parteien akzeptiert: von den Gewerkschaf-
ten, weil sie aufgrund der hohen Arbeitslo-
sigkeit nicht wirksam gegen Reformen des
Arbeitsmarkts und des Sozialstaats hätten
Widerstand leisten können; und von den Un-
ternehmern, weil sie einen Akkoord einem
Gesetz vorzogen, mit dem kollektive Arbeits-
zeitverkürzung hätte verfügt werden kön-
nen (wie zu Beginn der achtziger Jahre in
Frankreich und Belgien).
Kernstück von Wassenar war die Doppelstra-
tegie von Arbeitszeitverkürzung plus Lohn-

zurückhaltung. Statt in kollektiver Form voll-
zog sich der Rückgang der Arbeitszeit vor al-
lem individuell – als Teilzeitarbeit. Schon zu
Beginn der neunziger Jahre arbeiteten die
Niederländer durchschnittlich fünf Wochen-
stunden weniger als ihre deutschen Nach-
barn. Es galt die 32-Stunden-Woche. Die ent-
sprechende Einbuße bei den Bruttolöhnen
wurde durch eine gleichzeitige Verminde-
rung von Steuern und Abgaben auf Arbeits-
und Gewinneinkommen teilweise aufgefan-
gen. Die Arbeitszeitverkürzung ging einher
mit zunehmender Flexibilisierung. Der Anteil
der sogenannten „flexiblen Beschäftigung“ –
befristete Beschäftigung, Leiharbeit und Ar-
beitsverträge mit einer variablen Anzahl an
Arbeitsstunden – nahm zwischen 1987 und
1996 von 8% auf 12% zu (Stille 1998: 301 f.).
Zudem wurden die Arbeitszeiten stärker den
Betriebszeiten angepasst. Der Arbeitsmarkt
sollte nicht nur fle-
xibler, die in diesem
Sektor entstehenden
Arbeitsplätze sollten
besser abgesichert
werden („Flexibilität
und Sicherheit“).
Einerseits wurden
aufeinanderfolgende
befristete Verträge zugelassen und Kündi-
gungen erleichtert, andererseits wurden die
Zugangsbedingungen zu Renten- und Ar-
beitslosenleistungen etwa für Arbeitnehmer
in befristeten Beschäftigungsverhältnissen
oder in Zeitarbeitsfirmen durchlässiger.
Nach dem „Flex-Act“ von 1999 verbessert
sich die arbeitsrechtliche Position eines be-
fristet beschäftigten Arbeitnehmers, je län-
ger er von Job zu Job wechselt. Eine weitere
Initiative erlaubt Arbeitnehmern mit unbe-
fristeten Verträgen die Ansammlung soge-
nannter „Training Miles“. Wird man arbeitslos
oder wird eine alternative Berufskarriere ge-
wünscht, so besteht damit die Möglichkeit
der Finanzierung entsprechender Bildungs-
maßnahmen.
Die Reform des wohlfahrtsstaatlichen Sys-
tems wurde an den Ausgleich des öffentli-
chen Finanzdefizits gekoppelt, das bis 1982
auf 10% angewachsen war. Unter anderem
durch Lohnstopps im öffentlichen Beschäfti-
gungssektor und durch Einschnitte beim Ar-

beitslosengeld gelang es allmählich, das De-
fizit zu reduzieren. 1996 war die zum Eintritt
in die Eurozone notwendige 3%-Marke er-
reicht. Beim qualitativen Umbau des Sozial-
staats verständigten sich die korporatisti-
schen Akteure auf einen Wechsel von einem
Arbeitssubstitutions- zu einem Partizipati-
onsparadigma. Das alte Paradigma beinhal-
tete relativ großzügige Regelungen und lief
auf eine Ausschließung vom Arbeitsmarkt
via Krankheit und Invalidität bzw. vorzeiti-
gen Ruhestand hinaus. Noch in den achtzi-
ger Jahren hatten von 10.000 älteren Lohn-
abhängigen 980 eine Invaliditätsrente, wäh-
rend es in Deutschland lediglich 262 waren.
Die ökonomische Aktivitätsrate war entspre-
chend gering. Das neue Paradigma zielt da-
gegen darauf, so viele Menschen wie mög-
lich ökonomisch aktiv zu machen. Einerseits
wurden die Kriterien passender und zumut-

barer Arbeit weiter ge-
fasst, andererseits
wurden die Lohner-
satzleistungen einge-
schränkt, indem ihre
Höhe vom Alter der
Anspruchsberechtig-
ten abhängig ge-
macht wurde. Sie wur-

den zudem auf fünf Jahre begrenzt. Danach
findet eine Überprüfung des Gesundheits-
zustandes und der Zumutbarkeit von Arbeit
statt. Der Bezug von Arbeitslosengeld wurde
stärker von der Bereitschaft der Arbeitslosen
abhängig gemacht, angebotene Jobs anzu-
nehmen und/oder an Trainee-Maßnahmen
teilzunehmen.
Zwei weitere Gesetze sollen die Eingliede-
rung bzw. Wiedereingliederung von Behin-
derten erleichtern: Seit 1997 sind sogenann-
te Einstellungsbudgets für Arbeitgeber und
die Ausweitung von Wiedereingliederungs-
beihilfen vorgesehen. Seit 1998 zahlen
lediglich Unternehmer Beiträge zur Invalidi-
tätsrentenkasse, während Arbeitnehmer von
diesen Beiträgen befreit sind. Um die Präven-
tion von Invalidität zu erhöhen, können die
Arbeitgeber neben einem obligatorischen
Basisbeitrag je nach Invaliditätsrisiko des
Unternehmens einen freiwilligen Beitrag in
die Invaliditätsrentenkasse entrichten. Auf
diese Weise sollen Unternehmen finanziell
stimuliert werden, die Arbeitsbedingungen
zu verbessern, um den Zustrom zur Invalidi-
tätsrentenkasse einzudämmen, Arbeitsbe-
hinderte einzustellen, bzw. in Beschäftigung
zu halten.
Das System der Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall wurde ebenfalls reformiert. Seit
1997 sind Arbeitgeber gesetzlich verpflich-
tet, ihren Arbeitnehmern im Krankheitsfall
bis zu 52 Wochen 70% des Lohns zu zahlen,
wobei die Dauer der Lohnfortzahlung mit
der Betriebsgröße variiert und bestimmte
Arbeitnehmer die Kosten der ersten beiden
Krankheitstage zu übernehmen haben. Neu
ist, dass die Arbeitgeber das aus der Krank-

Artikel zur Arbeitsförderung
in den letzten spw-Heften:

Thorsten Braun, Dänische Arbeitsmarktpolitik, spw 119 (3/2001), S. 34-37
Andrea Nahles/ Benjamin Mikfeld, Qualifizierung und Beschäftigung – Umbau der Arbeitslo-
senversicherung zur Arbeitsversicherung, spw 124 (2/2002), S. 9-11
Achim Trube/ Norbert Wohlfarth, „Die Arbeitslosen halbieren“, spw 127 (5/2002), S. 20-23
Thomas Sauer, Reform des Arbeitsmarkts, spw 128 (6/2002), S. 7-8
Jürgen Karasch, Hartz – Gewinner und Verlierer, spw 130 (2/2003), S. 12

Die Artikel können als Datei oder Kopien bei spw angefordert werden. Für Kopien bitte fran-
kierten Rückumschlag beilegen.

Im den Niederlanden ist
das Armutsrisiko durch ein
universelles Wohlfahrtssys-
tem wirksam eingedämmt.



21

SOZIALSTAAT IM STREIT

heit ihrer Belegschaft folgende Risiko der
Lohnfortzahlung selbst tragen und entspre-
chend bei einer privaten Versicherung absi-
chern können. Da die Versicherungsprämien
desto niedriger sind, je geringer der Kran-
kenstand ist, soll das Interesse der Unterneh-
mer stimuliert werden, ihre Belegschaft ge-
sund zu halten. Im Gegenzug wurden die Ar-
beitgeber bei den Sozialversicherungsabga-
ben und Steuern entlastet.
Aber es herrschte nicht nur Konsens über die
qualitative Reorganisierung des Sozialstaats,
sondern auch über seinen Erhalt auf hohem
quantitativen Niveau. Im Gegensatz zum bri-
tischen Weg ist das Armutsrisiko durch ein
universelles Wohlfahrtssystem wirksam ein-
gedämmt, das gerade auch unterschiedliche
Kombinationen von Erwerbs- und Transfer-
einkommen vorsieht. Ein sinnvoller Indikator
zur Messung der staatlichen Aktivität bei der
Vermeidung von Working Poverty ist der
Umfang der Ausgaben für aktive und passi-
ve Arbeitsmarktpolitik. Gegen Ende der
neunziger Jahre gaben die Niederlande fast
5% ihres Bruttoinlandsprodukts und damit
dreimal so viel wie Großbritannien dafür aus.
Kein Wunder, dass Arbeitsmarktforscher die
Einkommensungleichheit in den Niederlan-
den als vergleichsweise
gering ansehen (Gorter
2000). Dies ist umso be-
merkenswerter, als die
Niederlande auf dem
besten Weg zurück zur
Vollbeschäftigung sind
und das eingesetzte Ar-
beitsvolumen trotz Ar-
beitszeitrückgang an-
steigt. Der niederländi-
sche Beschäftigungser-
folg ist in der Tat „substantiell und nicht eine
reine Arbeitsumverteilung.“ (Stille 1998: 298)

Fazit
Angesichts einer manchmal zum Fatalismus
neigenden Globalisierungsdiskussion, des Re-
formbedarfs in Deutschland und der Notwen-
digkeit der Gestaltung eines europäischen
Arbeitsmarkt- und Sozialmodells sind die bri-
tischen und niederländischen Erfahrungen
interessant: Sie stellen alternative Entwick-
lungswege zum Postfordismus dar, an denen
sich andere europäische Länder oder auch
die EU insgesamt orientieren können.
Einerseits lassen sich in einer arbeitsextensi-
ven Strategie Steuern und Abgaben gering
halten, um über relativ geringe Investitions-
kosten sowie wohlfeile und flexible Arbeit Ka-
pital anzuziehen. Ich habe dies andernorts als
kapitalorientierte Flexibilisierung bezeichnet
(Koch 2003: 62 f.). Wie die britischen Erfahrun-
gen zeigen, kann dies zu Wachstum und mehr
Beschäftigung führen – allerdings um den
Preis einer weitgehenden Aufgabe von Idea-
len wie Einkommensgerechtigkeit und ge-
sellschaftlicher Teilhabe. Andererseits, hierfür
stehen die Niederlande, kann die Verbesse-

rung der Wettbewerbsfähigkeit durch die Op-
timierung der Produktivität der Arbeit durch
Arbeitszeitverkürzung, „flexicurity“ (flexibility
plus security) sowie einen qualitativen Um-
bau des Sozialstaats gelingen („auszuhan-
delnde Flexibilisierung“, ebd.).
Bei aller Lust zur Verallgemeinerung ist zum
Schluss einzuschränken, dass Reformversu-
che anderer Länder nicht einfach kopiert
werden können, da sie auf spezifischen his-
torisch-institutionellen Bedingungen basie-
ren. Ein gutes Beispiel ist die im Falle der Nie-
derlande erfolgreiche Teilzeitstrategie. Diese
macht nur Sinn, wenn sie „nicht mit der Sus-
pendierung des Grundsatzes existenzsi-
chernder Arbeit verknüpft ist (und sei es
durch eine Kombination von Teilzeitarbeit
plus Sozialtransfers), wenn zweitens Arbeit-
nehmerrechte und dabei vor allem das
Recht auf qualifizierte Arbeit und Qualifizie-
rung gewährt bleiben, und drittens Teilzeit
im erwerbsfähigen Alter nicht Armut im Al-
ter programmiert.“ (Detje 1998: 42) Diese so-
zialen Schieflagen lassen sich vermeiden,
wenn ein Konsens zum Erhalt bzw. Aufbau
leistungsfähiger Sozialsysteme besteht. In
den Niederlanden sind mit Grundrente, Min-
destlohn und Sozialhilfe die notwendigen

institutionellen Vo-
raussetzungen ge-
geben, um die mit
der Arbeitszeitver-
kürzung verbun-
dene relative Ver-
armung der Ar-
beitnehmerhaus-
halte nicht in abso-
lute Verarmung
umschlagen zu las-
sen. Im derzeitigen

deutschen Wohlfahrtssystem würde eine
Ausweitung von Teilzeit dagegen
geradewegs zu Part Time Poverty und Alters-
armut führen. Wird mehr Beschäftigung
durch eine Ausweitung von Teilzeitregelun-
gen angestrebt, sollte über die Einführung ei-
ner einkommensunabhängigen Grundrente
und eine Erweiterung der Kombinationsmög-
lichkeiten von Erwerbs- und Transfereinkom-
men nachgedacht werden – im nationalen
wie europäischen Maßstab.
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